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MT 4 - 
Aufforderung zur Lohnzahlung [footnoteRef:1] [1:  Oder zur Zahlung jedwedes sonstigen Betrages, den der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer schuldet: Entschädigung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage, Abgangsentschädigung, Kündigungsfristentschädigung, usw.] 

Der Lohn stellt die unmittelbare Gegenleistung für die Arbeit dar, die der Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber verrichtet. Er entspricht grundsätzlich einer Geldleistung (Lohn, Sondervergütungen, Zulagen, usw.). In bestimmten Fällen wird er mit einer Sachleistung kombiniert (kostenlose Unterbringung, Verpflegung, Dienstwagen, usw.).
In der Regel wird der Lohn von beiden Parteien nach freiem Ermessen festgelegt, auch wenn dabei bestimmte Bezugsgrößen wie der soziale Mindestlohn oder die in bestimmten Tarifverträgen vorgesehenen Lohntabellen zu berücksichtigen sind. 
Der Lohn ist monatlich spätestens am letzten Tag des entsprechenden Kalendermonats zu entrichten. 
Bei berechtigtem und dringendem Bedarf kann der Arbeitnehmer eine Vorauszahlung in Höhe des der entrichteten Arbeit entsprechenden Lohnanteils erhalten. 
Die Lohnzusatzleistungen sind spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dem Dienstjahr oder nach dem Ende des Geschäftsjahres oder nach der Festlegung des Ergebnisses dieses Geschäftsjahres zu entrichten. 
Was tun, wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht zahlt?
Lohnstreitfälle verlaufen in der Regel nach Maßgabe des nachstehenden Verfahrens: 
· Senden eines Einschreibebriefs an den Arbeitgeber, um die Zahlung des fälligen Betrags innerhalb einer festgelegten Frist von 8 oder 15 Tagen zu verlangen. Eine Kopie dieser Mahnung kann an die Gewerbeaufsicht (ITM) geschickt werden.

· Bei fortdauernder Uneinigkeit, d.h. wenn die Zahlungsaufforderung folgenlos bleibt, wird der Rechtsstreit mittels eines Antrags auf Zahlung der Lohnrückstände (Beitreibung von Lohnforderungen) vor den Arbeitsgerichten ausgetragen. 
Achtung: Lohnforderungen verjähren nach 3 Jahren, was bedeutet, dass sämtliche Löhne, die ab der Einreichung des Antrags vor Gericht seit mehr als 3 Jahren ausstehen, nicht mehr eingefordert werden können und demnach für den Arbeitnehmer verloren sind. Diese Verjährungsfrist von 3 Jahren gilt nicht nur für die Löhne im eigentlichen Sinne, sondern auch für sämtliche dem Arbeitnehmer geschuldeten Vergütungen jedweder Art. 
· Fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer: Der Rechtsprechung zufolge stellt die systematische, anhaltende und wiederholte Nichtzahlung der Löhne seitens des Arbeitgebers ein schweres Verschulden des Arbeitgebers dar, das die fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer rechtfertigt, da die Hauptverpflichtung des Arbeitgebers darin besteht, im Gegenzug für die seitens seines Arbeitnehmers entrichtete Arbeit die Löhne zu bezahlen (Berufungsgericht, 4. Juli 2013, No  39309, InfosJuridiques, CSL, Nr. 8/2013, Seite 13) (siehe Vorlage 10). Der Arbeitnehmer kann dann das Arbeitsgericht einschalten, um das schwerwiegende Fehlverhalten des Arbeitgebers festzustellen und auf diese Weise Schadenersatz zu erhalten. Der Arbeitnehmer hat auch Anspruch auf eine Ersatzentschädigung und auf eine Abfindung, wenn er mehr als 5 Jahre im Dienst ist. Ferner kann der Arbeitnehmer auch einen vorläufigen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung stellen.

(Name und Adresse des Arbeitnehmers)
 (Name und Adresse des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)
PER EINSCHREIBEN
Betreff: Nichtzahlung des Lohns/der Löhne
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:2], [2:  Nichtzutreffendes bitte streichen. ] 

bislang warte ich noch auf die Zahlung meines Lohns für den/die Monat(e) 2 ______________ .
Bitte wählen Sie 2 der nachstehenden Optionen:
Gemäß Artikel L.221-1 des Arbeitsgesetzbuches ist der Lohn monatlich spätestens am letzten Tag des entsprechenden Kalendermonats zu entrichten[footnoteRef:3]. [3:  Im Falle der Nichtzahlung der Löhne während der Ausführung des Arbeitsvertrages. ] 

oder
Gemäß Artikel L.125-7 des Arbeitsgesetzbuches ist im Falle der Auflösung des Arbeitsvertrages spätestens innerhalb einer Frist von fünf Tagen[footnoteRef:4] nach Vertragsende die Lohnabrechnung auszuhändigen und der noch geschuldete Lohn zu entrichten . [4:  Im Falle der Nichtzahlung der Löhne im Anschluss an die Auflösung des Arbeitsvertrages. ] 

Folglich fordere ich Sie dazu auf, innerhalb einer Frist von 8 Tagen den Betrag von ______________€
durch Überweisung auf mein Konto bei der Bank _________________________________________
IBAN LU _____________________________________________________________ zu entrichten.
Andernfalls werde ich mich ohne weitere Vorwarnung an das Arbeitsgericht wenden.
Das vorliegende Schreiben versteht sich vorbehaltlich aller Rechte und gilt als Zahlungsaufforderung, wodurch ab seinem Übermittlungsdatum der Anspruch auf gesetzliche Zinsen beginnt.
Eine Kopie des vorliegenden Schreibens wird der Gewerbeaufsicht zur Information übermittelt.[footnoteRef:5] [5:  Fakultativ.] 

Mit freundlichen Grüßen,
_____________
(Unterschrift)




Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
